
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REG!ERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

13. April 1982 Nr. 1058

~LL~CH:Geflehmi~g0rtsplanung

Die Einwohnergerneinde Bellach unterbreitet dem Re-.
gierungarat die nachfolgenden Pläne und Reg].emente
ihrer Ortsplanungsrevision zur Genehmigung:

— Zonen— und Erschliessungsplan 1 : 2000

— Strassenkategorienpian 1 : 2006
— Bau- und Zonenreglenient

Det~ Regierungarat stellt fest und zieht in Erwägung:

A) ~~undErsc~iessunsjan

1,

1, Der vorliegeflde Plan lag als Zonen— und Er—
schliessungsplan betitelt öffentlich auf, Wie
auf dem Plan jedoch deutlich vermerkt, waren
nur die~mit Ausnahme der Industri~~

• zone südlich der SBB (und zwar nur die der
2, Etappe zugewiesenen Flächen) sowie drei ver-.

schiedene ~~nunen (Reduktion Baugebiet
“Hubel~‘, Auszonung der Parzellen GB Nr. 2 in der
“Rüti“ und GB Nr. 762 südlich SBB) Gegenstand
der Planauflage~ htGeenstandderPlana~lae

~

~ie•Zonie~un~4jeErschliessund~LBau
~tes, Der vorliegende Zonen— und Erschliessungs—
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plan kann bezüglich Zonierung und Erschliessung
lediglich als Zusammenfassung der bereits be
stehenden, rechtskräftigen 43 ‘~eilzonenpläne
betrachtet werden0 Die Gemeinde hat zudem eine
spezielle Uebersichtsliste und ein Uebersichts—

plan über ihre Teilzbr~e~Iän~ ~e~st~1lb. Ein~‘ er—~
neute, vollständige Genehmigung der Zonierung
und Erschliessung ist aus rechtlichen GrUnden
nicht ~nöglich, Dazu hätte der Plan ~sGanzes
aufgelegt, also erneut und vollständig zur
Diskussion stehen müssen0 Der Gemeinde wird

deshalb empfohlen, ihre Zoneneinteilung und Er
schliessung des Baugebietes im.. Sinne von § 10
Baugesetz (BauG) zu überprüfen, die hängigen
Planungsfragen zu lösen und den Zonen— und Er—
schliessungsplan zusammen als Ganzes zu erlassen,

Im Sinne dieser Erwägungen karin die “orliegende
Planung also nicht als i~-4rn--Sinne~von §-io~
BauG vollständig überarbeitete Ortsplanung,
sondern lediglich als di‘e erste Stufe davon,
nämlich als Baugebiets—Etappierungs— und

-Abgrenzungsplan genehmigt werden,Es erUbrigt
sich deshalb auch,- :zur Zonierung und Erschliessung

materiell Stellung zu nehmen,

Die Gemeijide hat ein Erschliessungsprogrammer_

arbeitet undbeschlossen, woraüs ersichtlich~ ist,
dass s~iei~ der Lage ist~.ih-r--Bau.gebiet zu er
schliessen, Das Einwohnerfassui~.gsvermögen der
Bauzone beträgt nach den Berechnun.gen des Amtes

~ü Raimp1~nung:.unge.fäIrn.~das 2~2—fache der

heutigea Ein‘~go12ner~.ah1. 4~g.J~;Nähere~4a-in~be;--
4 c),. Damit liegt di~-‘-.Bauzoneng-rösse- -an -der
obersten Grenze, Sie ist aber nicht in 4em Masse



als überdimensioniert zu bezeichnen, als dass
sie nicht genehmigt w~rden könnte, zumal die Ge
meinde noch Ab— u~d Umzonung~n beabsichtigt,

2. Der Plan lag in der Zeit vom 26, März bis

27. April 1981 öffentlich auf, Dagegen gingen
zwei Einsprachen ein, welche der Gemeinderat am

7, Juli 1981 ablehnte, Gleichzeitig genehmigte
er den Plan,

Gegen diesen Beschlüss führt Herr Viktor Rölli,
Lömmiswilerstrasse 42, Bellach, Beschwerde beim
Reg±erungsrat, Er verlangt, dass die Auszonung
des grössten Teils seines Grundstückes GB
Bellach Nr. 316 (791) rückgängig gemacht werde,
Der Gemeinderat..beantragt, die Beschwerde ab
zuweisen, ~ 15. September 1981 führten Beamte

des Bau—Dep~.rtenTentes ~inen Augenschein mit
Parteiverhandlung durch.

3, Der Beschwerdef(jhrer ist ald betroffener Grund—
eigentumer zur Beschwerde legitimiert, Da diese
rechtzeitig eingereiöht wurde, ist grundsätzlich
darauf einzutret~n ‚

4, a) Bei der vorliegenden Auszonung handelt es sich
um eine Eigentuirisbeschränkung. Aufgrund von
Art, 22 ter Bundesverfassung sind Eigentumsbe—
schränkungen nur auf gesetzlicher Grundlage
zulässig und müssen im öffentlichen Interesse
liegen. Sofern sie in ihren Folgen einer &it—
eignung gleichkommen, ist volle Entschädigung
zu leisten,



Dass die angefochtene Planungsmassnahme auf
einer gesetzlichen Grundlage beruht ist unbe
stritten, Die Frage, ob und allenfalls in
weicher Höhe wegen materieller Enteignung eine
Entschädigtuag zu leisten sei, bildet ebenfalls
nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens,

b) Wie das Bundesgericht wiederholt a r~annt hat,
liegen Massnahmen im öffentlichen Interesse,
die geeignet sind, das Entstehen über—

dimensionierter Bauzonen zu verhindern oder
solche zu verkleinern (BGE 103 1 a 252 E, 2 b);
102 la 433 E, 4b~ 98 la 377), Dafür sprechen
gewichtige planerische Gründe, wie die Ver
meidung der Streubauweise, Erwägungen des Lande
schaftsschutzes und die Notwendigkeit, die
Infrastrukturanlagen und —kosten zu be
schränken, In BGB 103 la 252 E, 2 b) hat
das Bundesgericht seine bisherige Rechts
sprechung dazu präzisiert und erklärt, dass
eine Bauzone als zu gross erachtet werden darf
und Massnahmen zur Verkleinerung des Baugebietes
im öffentlichen Interesse liegen, wenn mehr
Land eingezont wurde, als zur Deckung des vor
aussichtlichen Baulandbedarfes innert der
nächsten 10 — 15 Jahren erforderlich ist,
Dieser Planungsgrundsatz ist inzwischen im
neuen Raumplanungsgesetz vom 22, Juni 1979

enthalten, wo in Art, 15 bestimmt wird, dass
Bauzonen Land umfassen, das sich für die Ueber
bauung eignet und weitgehend überbaut ist oder

voraussichtlich innert 15 Jahren benötigt und
erschlossen wird,
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B~izufügen ist noch, dass das öffentliche
Interesse an der Beschränkung des Baugebietes
in~ Einzelfall nur durchgesetzt werden kann,
wenn es die entgegenstehenden privaten Inte
ressen überwiegt. Dabei hat aber das rein
finanzielle Interesse der Eigentümer an der
gewinnbringenden Verwertung ihres Landes vor
dem öffentlichen Interesse in der Regel zurück—
zutreten (BGE 103 la 253 f; BGE 102 la 434).

ö) Nach den Berechnungen der Gemeinde weist die
Bauzone ein Einwohnerfassungsvermögen von
81280 Einwohnern bei einer tatsächlichen Ein

wohnerzahl von 4135Q auf (Stand 1.1,1980),
Das kant, Amt für Raumplanung hat nach seiner
für den ganzen Kanton entwickelten und anzu—
wendenden Methode (vgl. Amt für Raumplanung,

Quartier—Analysen, Richtlinien zur Ortsplanung,
Oktober 1977) ein Einwohnerfassungsvermögen

von total 91700 bei tatsächlichen 414QQ Ein—
wohnern (Stand 1981) ermittelt, Danach beträgt

das Fassungsvermögen über das 2,2—fache der
bisherigen Einwohnerzahl, Damit liegt die Bau—
zone von Bellach an der obersten Grenze, um
noch genehmigt werden zu können, Die Gemeinde
hat für den Bedarf von 15 Jahren weitaus ge
nügend Bauland ausgeschieden, Die Reduzierung
der Bauzone lag deshalb im öffentlichen
Interesse,

Für die vorliegende Auszonung führt die Gemeinde
zudem GrUnde der mangelnden Erschliessung und
des Landschaftsschutzes an. Die heutigen Zufahrts—
verhältnisse zu den Liegenschaften.~.Marti und
Rölli seien alles andere als ideal, Es handle



sich lediglich um aus~ebaii-~e Wegrechte ~ -Be

sondere Probleme biete der Winterdien&b,
Für die bauliche Nutzun~des ~.usge~onten
Landes--müsste eine neue Zufahrt e±~stellt
werden~ Notwendig wU.rdeaberauch eine~neue
Wasse±‘~— und Kanalisatiönserschliessung, da
die bisher verwendeten Privatwasserrechte und

Privatkanalisation der SI~ nicht mehr ge—
nügen wUrden, Die vollständige Erschliessung
des Gebietes “Hubel~‘ bedinge einen grossen~

Investitionsaufwand von ca. Fr. 395 t000,_,
Die Zufahrt müsse zudem über das Gemeindege—
biet von Lommiswil ausgebaut werden, welche
dort-aber keine Bauzone ausgeschieden habe,
was zu zusätzlichen Schwierigkeiten führe,
Das Gebiet liege weiter in einer ausgesprochenen
Randzone des Dorfes, losgelöst von der übrigen
Bauzone, Das ausgezonte Land sei zudem land

wirtschaftlich gut nutzbar, Auch aus Gründen
des Landschaftsschutzes sei eine weitere Ueber
bauung dieses Plateaus unerwünscht, da diese
zu stark in Erscheinung treten würde,

Diese~ ArgUrnente der Gemeinde sind zutreffend
und nicht zu beanstanden, Sie bekunden weiter
das öffentliche Interesse an der Auszonung

*.dieses heute unerschlossenen Gebietes,

d) Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, dass

seine beiden Kinder zu gegebener Zeit ein Eigen
heim auf dem ausgezonten Land östlich und

nördlich des bestehenden Chalets erstellen
möchteri-~ De~‘ südlich des Chalets gelegene Bau
platz — w~lcher weiterhin in der Bauzone be—
lassen~wird — komme für ihn füx eine Ueberbauung
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nicht in Frage, da dadurch die Zufahrt zu
seinem eigenen Hause zu stark belastet werde

Am Augenschein wollte der Beschwerdeführer
aber keine feste, verbindliche Zeitnennen,
wann seine Kinder zuJ.~auen gedenken, Seine in

Zürich wohnhafte Tochter erklärte jedoch, dass
sie voraussichtlich erst nach der Pensionierung
ihres Mannes, also frühestens in ca. 12 Jahren,
zu bauen gedenke.

Dieses private Interesse des BeschwerdefUhrers
kann das öffentliche Interes&e an der Aus-~
zonung nicht überwiegen, Es ist auch nicht
geeignet, die Planung der Gemeinde als nicht
rechtmässig oder offensichtlich unzweckmässig
zu bezeichnen,. was nach § 18 Baugesetz alleine
zur Zurückweisung der Planung hätte führen
können, Die Beschwerde ist deshalb abzuweisen,

e) Gemäss dem Ausgang des Verfahrens hat der Be—
schwerdeführer die Kosten von Fr. 150,—— zu
bezahlen, Der geleistete Kostenvorschuss
gleicher Höhe ist zu verrechnen,

5, Nach de~‘ Ablehii.un~g d~r Be~chwerden steht einer
Genehmigung des vorliegenden Planes mit den
eingangs erwähnten Vorbehalten nichts mehr im
Wege.
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B) Strassenkategorjenylan

1.

1. Der Strassenkategorienplan lag in der Zeit..vom
26. März bis 27. April 1981 öffentlich auf. Da—
gegen gingen 10 Einsprachen ein. Mit Beschluss
Nr. 67/2 vom 7. Juli 1981 wurden diese R4~nsprachen
teilweise gutgeheissen, indem die als Haupt—
strasse klassierte Weiherstrasse Süd neu als
Sammelstrasse eingeteilt wurde. Die Einsprecher
hatten u. a. verlangt, diese Strasse. als Ez~
schliessungsstrasse 1 zu klassieren. Gögen
diesen Ekitscheid. erhoben mit gleichlautenden
Schreiben vom 25. August 1981 Beschwerde beim
Regierungsrat:

— Liane und Andreas B1&ttler.-Gobeli, Halten—
bach 3, 4512 Bellach

— 3. Frölicher, Haltenbach 4, 4512 Beflach

Fi‘iedrich von Gienanth, Haltenbach 2,
4512 Bellach

— J.P. Droz—Streit, Haltenbach 1, 4512 Beflach

— Hans Burkhard-Amiet, Weiherstr • 5, 4512 Beflach

— P. Noretta, Weiherstr. 1, 4512 Bellach

W. Am.tet-Schwab, Weiherstr. 7, 4512 Beflach

Die Beschwerdeftihrer H. Burkhard, P. Moretta und
W. Amiet leisteten den vom instruierenden Bau-
Departement verfügten Kostenvorschuss nicht, wes
halb ihre Beschwerden mit Verfügung des Bau—
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Departementes vorn 12, Oktober 1981 von der Ge—
schäftskontrolle abgeschrieben wurden

2. Die Beschwerdeführer beantragen, es seien die
Weiherstrasse Süd als Erschliessungsstrasse 1
und die beiden Brücken über den Haltenbach als
Erschliessungsstrasse II zu klassieren.

Der Gemeinderat beantragt die Beschwerden abzu—
weisen,

Für den Inhalt der Beschwerden und die Vernehm—

lassung wird auf die Akten vex~iesen und im
folgenden, soweit nötig, Bezug genommen.

3, Am 17. November 1981 führten Beamte des Bau—
Departementes einen Augenschein mit Parteiver—
handlung durch, Herr F, von Gienanth~ liess sich

dabei von Frau L, Blättler vertreten,

II,

1, Sämtliche Beschwerdeführer sind zur Beschwerde
nach § 39 Reglement über Erschliessungsbeiträge
und —gebühren für die Gemeinden des Kantons
Solothurn (ER) in Verbindung mit § 16 Baugesetz
(BauG) legitimiert. Auf die rechtzeitig einge~
reichten Beschwerden ist grundsätzlich einzutreten,

2. Die Beschwerdeführer bemängeln, dass der Ge
meinderat auf Teile ihrer Einsprachebegründung
nicht eingegangen sei, Wie sie aber anlässlich
des Augenscheines klarstellten, machen sie da—
mit keinen formellen Mangel (Verletzung des
rechtlichen Gehörs) geltend. Sie wollen damit
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lediglich einwenden, die Begrtindung im Entscheid
sei nicht stichhaltig.

3, Die Beschwerdeführer verl~ngen die Klassierung
der Weiherstrasse Süd als Erschliessu~igsstrasse 1,
weil dieser Strassenabschnitt nicht als Sammel—
strasse geeignet sei, Die heutige Situation sei,
da gefährlich und unübersichtlich, nicht mehr
haltbar, DieWeiherstrasse sei zu schmal und
~esitze kein Trottoir, Es sei eine Verkehrsent—
lastung und Verkehrslenkung durch die pro—
jektiert~n Breitenfeldstrasse/Kaselfeldstrasse
West sowie insbesondere durch den Schleienweg
notwendig~ Nach dem Bau dieser Strassen sei
kein wesentlicher Verkehr mehr zu erwarten,

~Der Strassenkate~or±enplan vonBellach unt~r—
teilt die öffentlichen‘Strassen in Erschli~ssungs~

strassen Klasse 1, Erschliessungsstrassen
Klasse 2, Sammelstrassen, Hauptstrassen und
Kantonsstrassen ein, Diese Begriffe werden von
der Gemeinde nirgends näher definiert, weshalb
dafür auf die Definitiönen ii~ kant, Reglement
über Erschlies~ungsbeiträge und —gebühren (ER)

abzustellen ist, Nach § 40 ER dienen Er—

~~essunsst~assen der parzellenweisen Er
schliessung ein~s Quartiers oder einer Gesamt—
überbauung, Sammelstrassen hingegen sammeln
Verkehr der einzelnen Erschliessungsstrassen
und führen ibn den i-Iauptstrassen zu, Die Ge—
meind~ hat ihre Erschliessungsstrassen in zwei
Klassen aufgeteilt, Aus dem Konzept im vor
liegenden Plan ist ersichtlich) dass es sich
bei den Erschliessungsstrassen Klasse 1 offen—
bar um solche ohne Fremdverkehr und bei jenen
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der Klasse 2um solche mit geringem Fremdverkehr

handelt, Als Erschliessungsstrassen lasse 1
wurden nämlich nur Stichstrassen eingeteilt, wo

fremder Durchgangsverkehr aL~ 3 ge3chlossen werden
kann,

Eine Einteilung dez‘ Weiherstrasse •Stid als Er—

schliessungsstrasse Klasse 1, wie dies die Dc—
schwerdefü.hrer verlangen, entspräche den

~ Verhältnissen in keiner Weise, Sie
wird heute vor allem als Durchgangsstrasse be
nUtzt und hat, wie die Gemeinde anlässlich des
Augenscheines glaubhaft dargelegt hat, seit
Jahrzehnten den. Charakter einer Haupt~Ve±—
bindungsstrasse, Die Weiherstrasse SUd wird
~er Definition der Samrnelstrasse gerecht, indem
sie den Verkehr aus den einzelnen Erschliessungs—

strassen im nördlich gelegenen Baugebietsam~e1t
und in das Dorf fUhrt, Zu erwähnen ist• auch,
dass sich heute der Verkehr in die nördIich.~
gelegene Grube über diese Strasse abwickelt,

Nach dem vorliegenden Plan soll die Weiher~
strasse auch ~afti‘ d,h, nach dem Ausbau der

Dreitenfeldstrasse und des Söhleienweges als
Samrnelstrasse gelten, Die künftige Breitenfeld—
strasse, welche als Hauptstrasse klassiert wird,
wird ohne Zweifel einen Teil des Verkehrs aus
dem nördlichen Gebiet aufnehm~n und in das Dorf
führen, Die Weiherstrasse wird aber trotzdem
für jenen Verkehr nötig sein, der nicht in

östlicher Richtung in das Dorf, sondern auf
direktem Weg auf die Kantons~trasse, vor allem
in Richtung Grenchen aber auch nach Solothurn
will, Zudem soll auch künftig eine Verbindung
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zwischen dem nordwestlichen und dem südwestlichen
Ortsteil, welche traditionsgemäss besteht,

bestehen bleiben, Abgesehen davon, dass der pro
jektierte Schleienweg von der Lage her diese
Funktion nicht oder nur schlecht erfüllen könnte,

riecht dieser.- Einwand der Beschwerdeführer auch
stark nach St. Florian,

Die Weiherstrasse Süd weist heute eine Breite von
6 m auf. Für den Fahrverkehr ist sie somit aus
reichend dimensioniert, Im~ südlichen Teil wird
die Sicht durch Gebäude Nr. 2 tatsächlich etwas
eingeschränkt, Entgegen der Behauptung der Be—
schwerdeführer kann die Situation deshalb aber
nicht als in dem Mass gefährlich betrachtet
werden, dass eine Genehmigung als Sammelstrasse
als offenbar unzweckmässig erscheint, Es ist
richtig, dass die Weiherstrasse kein Trottoir

be$itzt, Wie die Gemeinde aber entgegnet, können
die Kinder schon heute den Fussweg über das
Hübeli und später das Trottoir der Breitenfeld—

strasse benützen, Der Umstand, dass die Weiher—

strasse heute kein Trottoir aufweist, ist aber
auch nicht geeignet, die Strassenklassiemung als
offensichtlich un~weckmässig erscheinen zu lassen,
denn ein solches könnte grundsätzlich, wenn -auch
nur mit starken Eingriffen in das Grundeigentum
der Anstösser, noch geschaffen werden, sofern
sich dies als notwendig erweisen sollte,

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
die Einwände der Beschwerdeführer gegen die
Klassierung der Weiherstrasse Süd als Sammel—
strasse unbegründet sind, Die Planung erweist
sich nicht als rechtswidrig oder offensichtlich
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unzweckmässig, was nach § 18 BanG alleine zur
Nichtgenehmigung führen könnte,

4. Die Beschwerdeführer verlangen auch, die beiden

Brücken über den Haltenbach als Erschliessungs—
strasse II zu klassieren, Diese Brücken sind im
Strassen— und Baulinienplan jedoch nicht.- als

öffentliches Strassenareal ausgeschieden, Nach

§ 39 Abs, 2 ER teilt der Gemeinderat nur die
im Erschliessungsplan enthaltenen und projektierten

Strassen in eine der möglichen Kategorien ein,
Um dem Begehren der Bes chwerdeführer überhaupt
entsprechen zu können, müssten die Brücken von
der Gemeinde also erst übernommen werden. In
diesem Zusammenhang wird auch auf die zutreffende
Begründung der Vorinstanz verwiesen,

Die Beschwerde ist auch in diesem Punkte abzu~

weisen,

5, Da die Beschwerden vollumfänglich abzuweisen sind,
steht der Genehmigung des Strassenkategorien—
planes nichts mehr im Wege.

Gemäss dem Ausgang des Verfahrens haben die Be—

schwerdefülirer die Verfahrenskosten (inkl, Ent—
scheidgebühr) von je Fr. 150.—— zu bezahlen, Die

geleisteten Kostenvorschüsse sind zu verrechnen,
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C)~dZonenre1ement

Das ~~lem~t wurde von der Einwohnergemeindever—
sammlung nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes
vom 27, März 1949 am 25. Juni 1981 beschlossen.

Das ~~r~lement wurde vom Gemeinderat am 10, März

1981 unter dem Vorbehalt von allfälligen Einsprachen
im Auflageverfahren genehmigt, Die öffentliche Auf
lage-erfolgte daraufhin in der Zeit vom 1. bis 31. Juli
l98l~ Es gingen keine Einsprachen ein,

Formell wurden die Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell sind zum Zonenreglement folgende Be
merkungen anzubringen:

Anlässlich der Vorprüfung teilte das Amt für Raum—

planung der Gemeinde mit, dass die Geschäftszone
(GB), gemäss Vorschriften eine gemischte Zone für
Wohn— und Geschäftshäuser, als Wohnzone im Sinne

von § 30 BauG gelte, in welcher die Grünfläche
nach.- § 36 BR zwingend mindestens 40 ~ zu betragen
habe, Die Gemeinde hatte hier lediglich 10 % be
stimmt, Diese Korrektur hat zu verschiedenen
offensichtlichen Ksnzleifehlern geführt, Die
Aenderung wurde nur in § 18, nicht aber im Zonen—
schema (~ 22) vorgenommen, Hier wurden hingegen
die 40 % am falschen 0rt~ nämlich bei der Ge—
werbezone eingesetzt, wo die Grünfläche offen
sichtlich wie.- in § 19 Ziffer 2 bestimmt 10 %
betragen soll, Schliesslich wurde die Grünfläche
auch in der Gewerbezone für ruhiges Gewerbe (RG)
unterschiedlich festgelegt, indem diese in § 19
Ziffer 1 ebenfalls fälschlicherweise mit 40 %
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und nicht wie im Zonenschema richtig festgehalten,

mit 10 % festgelegt wurd~, Piese Mängel, welche auf

offensichtlichen Kanzleifehlern beruhen, gilt es
gemäss § 18 Abs. 3 BauG zu beheben, Mit diesen
Aenderungen kann das Zonenreglement genehmigt
werden~

Es wird

beschlossen:

1, Der Zonen— und Erschliessungsplan der Einwohnerge—
meinde Bellach wird im Sinne der Er~rägungen als
Baugebietsetappierungs— und —abgrenzungsplan ge
nehmigt. Ebenfalls genehmigt werden der Strassen—
kategorienpian sowie das Bau— und Zonenregiement
von Bellach,

2, Die Beschwerden von Liane und Andreas Blättler—

Gobeli, J, Prölicher, F, von Gienanth und J,P,
Droz—Streit, werden abgewiesen.

Die BeschwerdefUhrer haben die Kosten des.~Ver—.~
fahrens (inkl, I~atscheidgebUhr) von je Fr. 150.—«

zu bezahlen. Die geleisteten KostenvorschUsse
gleicher Höhe werden verrechnet,

3, Die Beschwerde von Viktor Rölli wird abgewiesen,
Herr Rölli hat die Kosten des Verfahrens (inkl,
EntscheidgebLuir) von Fr. 150.—— zu bezahlen, Der
geleistete.~Kostenvorschuss gleicher Höhe wird
verrechnet,



16 —

4, Der GKP—Entwurf, Revision 1975, ist in bezug auf

die ~oi~1iegei~cle Planung zi~ überarbeiten und dem

Kant, Amt für Wasserwirtschaft bis 1, Mai 1983

zur Pi~tifung und Genehmigung einzureichen,

5. Die Gemeinde wird eingeladen, dem Kant, Amt für

Raumplanung bis zum 1. Juni 1932 noch je 5 P1~ne,

wovon 1 Satz in reissfester Ausführung, sowie

3 bereinigte Bau— und Zonenreglemente zuzustellen,

6. Bestehende Pläne sind aufgehoben, soweit sie den

vorliegenden widersprechen. Das Bauregiement

vorn 13, Dezem~er 1952 wird aufgehoben,

~ätt1er-GobeliBellach

Kostenvorschuss Fr. 150.——

Verfahrenskosten (inkl~
Entsch~idgebühr) Fr. 150,—— von Kto, l8-.600 auf

~ Kto~ ~0l0—230 umbuchen

~licherBellach

Kostenvorschuss Fr. 150.—

Verfahrenskpsten (inkl.
Entscheidgebuhr) Fr. 150.— von Kto. 18—600 auf

Kto, 2010—230 umbuchen

~ieriantI~Be11ac~~

Kostenvorschuss Fr. 150.——

Verfahrenskosten (inkl,
Entscheidgebuhr) ~~50.—— von Kto. 18—600 auf

Kto. 2010—230 umbuchen

~rotz-StreitBellac1~

Kostenvorschuss Fr. 150.—«

Verfahrenskosten (inkl,
Entscheidgebühr) Fr. 150.—— von Kto. 18—600 auf

Kto. 2010—230 umbuchen
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ach

Kostenvorschuss Fr. 150.——

Verfahrenskosten (inkl,
Entscheidgehühr‘~ Fr. 150.-— von Kto. 18—600 auf

Kto. 2010—230 umbuchen

EG_Bellach:

GenehmigungsgebUhr Fr~ •600.-~ Kto. 2000—431,00

Publikationskosten Fr.18,—— Kto. 2020—310,00

Fr0 6l8.~— ~a~n~iert 30Ta en

Staatskanzlei Nr.110 ) ES

Der Staatsschreiber:

~

Bau—Departement (2) Da

Hochbauanit (2)

Tiefbauamt (2)

Amt fUr Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst Bau—Departement (5) Da

Amt fUr Raump 1 anung (5)~
~ent

Kreisbauamt 1, 4500 Solothurn,~
~eiasäter

Amtschreiberei Solothurn—Lebern, 4500 Solothurn,
~ter

Finanzverwaltung/Debitorenbuchlaaltung (5)

Sekretariat der Katasterschatzung (2), ~j~elc~en,P1an
~nsäter

Amrnannamt der EG, 4512 Bellach,~~~n~h1unsschein
EINSCHREIBEN

Baukommission der EG, 4512 Bellach

Bauverwaltung der EG, 4512 Bellach, mit e 1 en, Plan und
Re lement fol en s ~.ter
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Ingenieurbüro Beer Schubiger Benguerel, Hauptstrasse 22,
4562 Biberist

Beauftragter für Natt~r— und Heimatschutz

J,P~ Droz—Streit, Haltenhach 1, 4512 Bellach /EINSCHREIBEN

Liane und Andreas B1ätt1er~-Gobe1i, Haltenbach 3,
4512 Bellach /EINSCHREIBEI‘~

J, Fr~licher, Haltenbach 4, /4512 Bellach /EINSCHREIBEN

F~ von Gienanth, Haltenbäch 2, 4512 Bellach /EINscI-InEIBEI~

V~Rö1li, Lommiswilerstrasse 42, 4512 Bellach /EINSCHREIBEN

Bau—Derartement, Hr, Heiniger

Departementssekret~r

Amtsblatt Publikation:

Der Zonen— und Erschliessungsplan der Einwohnerge~

meinde Bellach wird als Baugebietsetappierungs_ und

—abgrenzungsplan genehmigt, ~benfal1s genehmigt

werden der Strassenkategorienpian sowie das Bau— und

Zonenregleinent von Bellach.


